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(54) Vorrichtung zum Transport eines Bogens für eine Rotationsdruckmaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Transfervorrichtung
zum Transport von Bogen für eine Bogen verarbeitende
Maschine. Die Transfervorrichtung übernimmt einen
vorauseilenden Greiferrand (2.2"), eines in ersten Grei-
fern (1.12) eingespannten, in einer ersten Richtung um-
laufenden und auf einer zylindrischen Stützfläche (1.13)
abgestützten Bogens (2.2) mittels zweiter, in entgegen-
gesetzter Richtung umlaufender Greifer (1.14; 1.14'),
wickelt druckfreie Seitenränder (2.2') des Bogens (2.2)
unter Abschälen von der Stützfläche (1.13) auf betriebs-
mäßig in der zweiten Richtung rotierende, den zweiten
Greifern (1.14; 1.14') nachlaufende und auf die Seiten-

ränder (2.2') beschränkte Bogenstützen (1.16; 1.16')
auf, welche die Seitenränder (2.2') an die Stützfläche
(1.13) pressen, und übernimmt den seitens der Bogen-
stützen (1.16; 1.16') an die Stützfläche (1.13) angeleg-
ten nacheilenden Greiferrand (2.2''') mittels betriebsmä-
ßig in der zweiten Richtung umlaufender Sauggreifer
(1.18). Damit steht der nacheilende Greiferrand (2.2''')
des Bogens (2.2) zur sicheren Übernahme seitens wei-
terer Greifer zur Verfügung, so dass sich eine Realisie-
rungsmöglichkeit ergibt für die zwangsweise Führung
des Bogens 2.2 an dessen vorauseilendem Greiferrand
(2.2") und an dessen nacheilendem Greiferrand (2.2''').
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